
Satzung 

über die Verlängerung der Veränderungssperre 

für das Gebiet des Bebauungsplanes „Löwengasse“ in 79346 Endingen 

Auf Grund der § 14, 16, 17 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Endingen 
a.K. am 04.11.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Zu sichernde Planung 

Der Gemeinderat der Stadt Endingen a.K. hat am 19.01.2022 den Änderungsbeschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplans "Löwengasse“ gefasst. Zur Sicherung der Planung des Bebauungsplans "Löwengasse" 
in der Stadt Endingen wurde eine Veränderungssperre angeordnet. Diese wird hiermit um ein Jahr ver-
längert.  

 

§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre ist der Lageplan vom 29.11.2021 maßge-
bend. Er umfasst den Geltungsbereich zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Löwengasse“, Flst. Nr. 758. 
Der Lageplan vom 29.11.2021 ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

§ 3 

Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre entsprechend § 2 dürfen Vorhaben im 
Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden, erhebliche 
oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauliche Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigenbedürftig sind, nicht durchge-
führt werden. 

(2) In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.  

(3) Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt.  

 

§ 4 

In-Kraft-Treten 

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre tritt am Tag ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 mit § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB).  

 



§ 5 

Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. 
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, dessen Sicherung sie 
dient, in Kraft getreten ist. 

Die Veränderungssperre kann während der üblichen Dienststunden beim 

Bauamt im Rathaus der Stadt Endingen, Kornhalle, Marktplatz 6, 79346 Endingen, 2.OG Vorplatz Bekannt-
machungstafel/Aushangtafel, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Zudem wird die Veränderungssperre auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.endin-
gen.de/rathaus-service/bekanntmachungen im Internet veröffentlicht.  

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften beim Zustandekommen der Satzung ist nach  
§ 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei der Geltendma-
chung ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, darzulegen. 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen. 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen.  
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Endingen a.K. den 05.11.2025 

 

Gezeichnet: 

Tobias Metz, Bürgermeister 
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